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Neues von den „Dumpinggewerkschaften“ des DGB 

Mit Stand von August 2009 wurde für Berlin und Brandenburg ein neuer 
Tarifspiegel Niedrigentgelte veröffentlicht. In dieser Auswertung aller im 
Gemeinsamen Tarifregister Berlin und Brandenburg vorliegenden 
Branchentarifverträge sind – geordnet nach 92 einschlägigen Wirtschaftsbereichen 
– Niedrigentgelte bis zu 1.400 € brutto monatlich dargestellt. Dabei handelt es sich 
allein um tarifliche Grundvergütungen ohne Zuschläge.  

Die DHV ist in dem Tarifspiegel ganze fünf Mal erwähnt. Die niedrigsten genannten 
Entgelte betragen 6,30 € für einfache  Arbeiten im Tischlerhandwerk und 6,39 € 
für einfache Arbeiten im Textilreinigungshandwerk.  

Darüber hinaus werden die christlichen Gewerkschaften in weiteren fünf Bereichen 
erwähnt. Die niedrigsten genannten Entgelte betragen: 

•  5,08 – 7,26 € für ungelernte Arbeiter im Sanitär-, Heizung- und 
Klempnerhandwerk in Brandenburg (CGM)  

•  6,00 € für schematische Tätigkeiten ohne Berufsausbildung im Bereich der 
Zeitarbeit (Tarifvertrag CGZP mit der Bundesvereinigung Deutscher 
Dienstleistungsunternehmen)  

  

Alle anderen 82 genannten Niedrigentgelte sind in 
DGB-Tarifverträgen geregelt! 

Der Tarifspiegel belegt eindrucksvoll, zu welchen Konzessionen die DGB-
Gewerkschaften in der Praxis bereit sind: 

Architektur-, Ingenieur- und 

Planungsbüros (verdi) 
5,87 € für einfache Tätigkeiten 

Bäcker- und Konditorenhandwerk 

(NGG) 

Berlin Ost: 

4,86 € für Betriebshilfen 

Ab 5,84 € für kaufmännische Angestellte 

Brandenburg: 

Ab 4,86 € für kaufmännische Angestellte 



Bewachungsgewerbe (verdi) 
Brandenburg 5,00 € für Mitarbeiter im 

Objektschutz 

Blumen- und Zierpflanzenbau (IG-BAU), 

Berlin Ost  

Ab 4,39 € für Arbeitnehmer mit leichten 

Arbeiten 

Floristen Brandenburg (IGBAU)  Ab 4,57 € für ungelernte Arbeitnehmer 

Feinkeramische Industrie (IGBCE), 

östliche Bundesländer  

4,76 € für kaufmännische Angestellte bis 21 

Jahren ohne Berufsausbildung  

Schuhmacherhandwerk (IGBCE), 

Brandenburg  
5,70 € für Schuhmacher 

Speditionsgewerbe (verdi), Brandenburg 

5,09 € für Wächter 

Ab 4,43 € für einfache Tätigkeiten ohne 

kaufmännische Berufsausbildung  

Im Friseurhandwerk Berlin gibt es seit Ende 2003 einen tariflosen Zustand. Der 
von verdi zum 31.12.2003 gekündigte Tarifvertrag sah für Friseure mit 
abgeschlossener Berufsausbildung nur 4,22 € Stundenlohn vor. Selbst bei 
optimistischer Annahme, dass verdi bis 2009 Gehaltssteigerungen von insgesamt 
12 % (2 % pro Jahr) für die Friseure ausgehandelt hätte, würde der niedrigste 
Stundenlohn noch unter 5,00 € liegen.  

Stundenlöhne unter 5,00 €, das sind wahrlich keine Glanztaten unserer DGB-
Konkurrenz. Aber es geht noch schlimmer: In der Bekleidungsindustrie Berlin 

und Brandenburg hat die IGM für jugendliche Angestellte – wohlgemerkt nicht 
Auszubildende - bis zum 18. Lebensjahr einen Stundenlohn ab 3,75 € 
ausgehandelt!  

Für die Taxifahrer in Berlin gibt es seit 1995 einen ungekündigten Tarifvertrag. 
Zuständig ist die Gewerkschaft verdi. Die Taxifahrer bekommen 511,29 € 

Garantielohn. Bei einer ausgehandelten 48-Stunden-Woche ist dies sage und 
schreibe 2,94 € garantierter Stundenlohn! Das ist fast die Hälfte weniger als der 
keineswegs üppige Stundenlohn von 5,00 € für die Telefonisten der 

Funkzentralen! Da ist die Grenze zum Ein-Euro-Job nicht mehr weit! 

Die Berliner Arbeitssenatorin hat ihre Klage gegen die Tarifgemeinschaft 
christlicher Gewerkschaften in der Zeitarbeit (CGZP) u.a. mit dem Argument 
begründet, dass deren Tarifverträge zu Dumpinglöhnen führen und soziale 
Verwerfungen verursachen. Angesichts einer solchen Argumentation fordert 

die DHV die Berliner Arbeitssenatorin auf, konsequent gegen die 

Dumpinglöhne von DGB-Gewerkschaften vorzugehen und notfalls vor 

Gericht Hungerlöhne von 2,94 € die Stunde zu verbieten! 
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Hintergrund: 

Die DHV - Die Berufsgewerkschaft, vormals Deutscher Handels- und 

Indstrieangestellten-Verband, ist eine Mitgliedsgewerkschaft des 

Christlichen Gewerkschaftsbundes. Sie vertritt die Interessen von 

80.000 Mitgliedern. Grundlage der Gewerkschaftsarbeit der DHV sind 

  

DHV - Die 
Berufsgewerkschaft

Mitglied im Christlichen
Gewerkschaftsbund Deutschlands 

(CGB)



die Prinzipien der Solidarität, Subsidiarität und des Pluralismus. Die 

DHV ist Tarifpartnerin zahlreicher bundesweiter und regionaler 

Arbeitgeberverbände und hat u.a. im Jahr 2008 durch einen 

Flächentarifvertrag mit dem Arbeitgeberverband der Deutschen Volks- 

und Raiffeisenbanken einen zwei Jahre währenden tariflosen Zustand 

beendet und Tarifbindung für ca. 170.000 Beschäftigte wieder 

hergestellt. Über die Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften 

Zeitarbeit und PSA ist die DHV auch Tarifpartnerin der 

Zeitarbeitsunternehmen. 
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